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Antrag
der Fraktion der SPD

Europa 2020 - Strategie für ein nachhaltiges Europa

Gleichklang von sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher 

Entwicklung 

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die im Jahre 2000 vereinbarte Lissabon-Strategie für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung läuft mit dem Jahr 2010 aus. Das im Jahr 2000 formulierte Ziel der Lissabon-Strategie, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, wurde nicht erreicht. Dies lag an einer Vielzahl inkonsistenter und teilweise unrealistischer Ziele sowie an der unzureichenden Verknüpfung von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten. Gleichzeitig ist die EU in diesem Zeitraum um zwölf neue Mitgliedsländer angewachsen. Durch die Aufnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten ist die politische Teilung unseres Kontinents endgültig beendet worden. Zugleich haben allerdings die Ungleichgewichte innerhalb der EU zugenommen. Die EU ist größer, pluraler, aber auch heterogener geworden. 

Eine unveränderte Fortschreibung der Lissabon-Strategie ist deshalb nicht ausreichend. Um auf die Entwicklung in Europa reagieren sowie auf globaler Ebene bestehen zu können, benötigt die EU eine wirksame Strategie mit klar formulierten Zielen, die den Gleichklang von nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und Wohlstand, sozialem Schutz und Beschäftigung und dem Schutz der natürlichen Ressourcen herstellt und dauerhaft sichert. 
Erforderlich ist zudem eine intensive öffentliche Debatte, die zu einer besseren Identifikation mit den Zielen sowie einer konsequenten Umsetzung beiträgt. Die Sensibilisierung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sind Voraussetzung für den Erfolg der Strategie. Daher sollte die Verabschiedung der neuen Strategie Europa 2020 erst auf dem Europäischen Rat im Dezember 2010 erwogen werden. 

Nachhaltiger Wohlstand und sozialer Fortschritt
Die EU braucht eine nachhaltige Wohlstandsstrategie. Gute Arbeit, sozialer Fortschritt und ökologische Nachhaltigkeit sind keine Nebenprodukte steigender Wettbewerbsfähigkeit, sondern sind Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Wirtschaftswachstum ohne Nachhaltigkeit oder beruhend auf Dumpingstrategien durch Niedriglöhne oder Sozialkürzungen wird nicht die gewünschte wirtschaftliche Prosperität generieren. Ziel unserer Politik ist eine Verbesserung der Lebensqualität für alle.

Das europäische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zeichnet sich durch den untrennbaren Zusammenhang von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt in einer demokratischen, rechtsstaatlichen und menschenrechtsachtenden Ordnung aus. Wirtschaft und Soziales sind keine Gegensätze, sondern stützen und stärken sich gegenseitig. Umweltschutz muss ein untrennbarer, gleichrangiger Teil dieses Modells sein. Soziale und ökologische Standards schaffen die Grundlagen für nachhaltigen, gerechten und wirtschaftlichen Erfolg.

Das auf Pluralismus, Toleranz, Solidarität, Gleichheit und Gerechtigkeit basierende europäische Modell, zu dem insbesondere eine qualifizierende Bildung, Aus- und Weiterbildung, eine aktive Arbeitsmarktpolitik, solidarische und soziale Sicherungssysteme, aber auch eine ausreichende Steuerbasis gehören, bietet die besten Voraussetzungen, um sich im globalen Kontext durchzusetzen. Wachstum muss einem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess dienen und ist kein Ziel, sondern ein Instrument zur Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung. 

Leistungsfähigkeit ist etwas anderes als Wettbewerb um niedrige Löhne; sie zeigt sich in hoher Produktivität und Qualität von Produkten und Produktionsprozessen. Statt einem kurzsichtigen Wachstumsglauben zu verfallen, strebt eine Wohlstandsstrategie, die auf Beschäftigung, Nachhaltigkeit und sozialer sowie regionaler Kohäsion abzielt, die Maximierung der sozialen Produktivität an. Das heißt, bei der Bewertung der Entwicklung einer Volkswirtschaft müssen neben den unabdingbaren Produktivitätsfortschritten auch andere Wohlstandsfragen, wie insbesondere die Verbesserung der Qualität von Arbeit, die gerechte Verteilung der Zugewinne aus Produktivitätsfortschritten oder ökologisch nachhaltige Produktions- und Verbrauchsmuster Berücksichtigung finden.

Gemeinsame Verantwortung
Um den größten Herausforderungen zu begegnen, wie etwa die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, den Erhalt bzw. die Steigerung des Wohlstandsniveaus und die Vermeidung und Reduzierung von Armut voranzubringen – was im Alleingang der einzelnen Mitgliedstaaten nicht oder nur unzureichend möglich ist - ist eine wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Koordinierung innerhalb der EU erforderlich. Gerade deshalb müssen die zentralen Politikbereiche Wirtschaft, Beschäftigung, Soziales und Umwelt auf der europäischen Ebene stärker koordiniert und die Mitgliedstaaten verbindlicher als bisher auf gemeinsame Ziele verpflichtet werden. 
Geeignete politische Voraussetzungen für individuellen und gesellschaftlichen Wohlstand zu schaffen und gleichzeitig europaweit gemeinsame Antworten auf existenzbedrohende Krisen zu finden, ist  der zentrale Mehrwert einer solchen Strategie für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. 

Stärkung der sozialen Dimension

Der Europäische Binnenmarkt braucht eine politische Einbettung, denn nur durch ein besseres Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimension kann der Binnenmarkt seine Kräfte für alle positiv entfalten. Deshalb muss die neue EU 2020-Strategie die Balance zwischen Wirtschaft und sozialer Sicherheit herstellen und ihre Gleichrangigkeit sichern. Seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften steht die wirtschaftliche Integration im Mittelpunkt, während die Sozialpolitik den Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt. Um die soziale Dimension auf europäischer Ebene zu stärken, muss der Wirtschafts- und Währungsunion eine gleichrangige Sozialunion zur Seite gestellt werden. Artikel 3 EUV Absatz 3 betont die Bedeutung der Sozialpolitik für die EU. Allerdings muss die soziale Dimension durch eine soziale Fortschrittsklausel unterstützt werden. Die soziale Querschnittsklausel in Artikel 9 AEU muss dazu führen, dass alle Maßnahmen der EU auf ihre sozialen Auswirkungen überprüft werden. Außerdem bedarf es des sukzessiven Ausbaus wirksamer, sanktionsbewährter europäischer Rechtssetzung in Bereichen wie dem sozialen Schutz und der Arbeitnehmerrechte.

Strategie aus einem Guss

Die neue Strategie Europa 2020 muss stimmig, stringent und intelligent sein und die nötige Kohärenz zwischen den einzelnen Zielen, Maßnahmen und politischen Prozessen schaffen. Die Strategie muss gleichzeitig eine mittel- bis langfristige Perspektive bieten. Nur so kann sie zur Bewältigung sowohl der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise als auch der noch zu erwartenden Herausforderungen beitragen. Die Lissabon-Strategie hatte deshalb nicht den gewünschten Erfolg, weil die Mitgliedstaaten in der Regel die Berichte über die Erreichung der gemeinsamen Ziele weniger zur Veränderung der eigenen Politik als zur Rechtfertigung getroffener Maßnahmen nutzten, ohne diese an den Zielen zu orientieren. Deshalb muss die neue Strategie verbindlicher, transparenter und besser organisiert sein. Die Methode der offenen Koordinierung ist grundsätzlich geeignet, Fortschritt zu ermöglichen, leidet aber gleichzeitig an der unzureichenden Einbindung der Parlamente wie an ihrer Unverbindlichkeit. Deshalb muss auch im Rahmen der neuen Strategie stärker als bisher Rechtsetzung mit verbindlichen Instrumenten des Gemeinschaftsrechts erfolgen.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die Strategie Europa 2020 auf die folgenden vier Ziele ausgerichtet ist:

Erstens: Beschäftigung und soziale Sicherheit stärken
1. Eine Ausrichtung auf das Ziel der Vollbeschäftigung ist in den Mittelpunkt aller Bemühungen zu stellen. Auch aus wirtschaftlichen Gründen ist nicht allein der reine Anstieg der Zahl der Beschäftigungsverhältnisse, sondern primär Vergütung und Qualität der Arbeitsplätze von Bedeutung. Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik sollten vorrangig auf Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ausgerichtet sein, ohne die unternehmerische Verantwortung zu ersetzen; die Teilhabe von allen Menschen insbesondere von Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund ist zu gewährleisten. Bei der zunehmenden Mobilität der Arbeitskräfte ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu wahren. Die Gleichrangigkeit von Flexibilität und Sicherheit ist an den jeweiligen nationalen Situationen zu orientieren. Sozialpartnerschaft ist ein wesentliches Element des europäischen Modells, weshalb eine ausgewogene betriebliche Mitbestimmung erforderlich ist. 

2. Die soziale Dimension der EU als zentraler Teil des europäischen Gesellschaftsmodells muss deutlich gestärkt werden. Nicht nur alleine in Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander, sondern auch in Europa. Dazu braucht es Vereinbarungen von Mindestlöhnen und sozialen Mindeststandards ebenso wie klare Vorgaben zur Reduzierung von Armut, insbesondere Kinderarmut und konkreten Zielen etwa zur Qualität der Arbeit und der sozialen Sicherungssysteme. 

3. Zur Einhaltung der Vorgaben des Wachstums- und Stabilitätspaktes bedarf es einer gemeinsamen Exitstrategie, wobei nichts auf Kosten der Systeme der sozialen Sicherung, die der Absicherung der Lebensrisiken dienen, erfolgen darf. Die Abfederung der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen fundamental beeinträchtigt. Wirtschaftliche Dynamik, die auch im Hinblick auf die Folgen der Alterung der Bevölkerung erforderlich ist, muss über den Markt entstehen. Dazu gehört auch, dass die Entkopplung der Banken von der Realwirtschaft beendet wird und sie wieder ihre ursprüngliche Funktion übernehmen, sowie eine Finanzaufsicht geschaffen wird, die die Wiederholung stattgefundener Exzesse verhindert.

4. Eine enge Verzahnung in den Bereichen Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen ist angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Innovation und Chancengleichheit notwendig. Diese Verzahnung muss bis 2015 mit Mitteln in Höhe von mindestens 7 Prozent des BIP unterlegt werden. Da Qualifikationen für das Wirtschafts- und Produktivitätswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen entscheidend sind, diese aber die Chance einer selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnen müssen, ist ein möglichst hoher Qualifikationsstandard anzustreben. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass mittelfristig alle das für eine selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe und Lebensführung von der OECD als Grundlage genannte Abschlussniveau International Standard Classification of Education 3 (ISCED3) erreichen. In Deutschland bedeutet das, einen Berufsabschluss oder eine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen. Bei der Fort- und Weiterbildung kommt den Unternehmen, gerade im Hinblick auf den Bedarf an Fachkräften, eine besondere Verantwortung zu.

5. Die Daseinsvorsorge ist zu sichern und wirksam zu unterstützen. Die Qualität und Organisation u.a. von Gesundheitssystemen einschließlich der grenzüberschreitenden Gesundheitsvorsorge, Bildung, Wohnungsbau, Stadtplanung, ÖPNV, Infrastruktur, Kultur, öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Ver- und Entsorgung sowie soziale Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen müssen erhalten, gestärkt und verbessert werden. Dabei sind die nationale Vielfalt von Daseinsvorsorge und der Ermessensspielraum nationaler und regionaler Behörden im Bereich ihrer Organisation und Auftragsvergabe zu gewährleisten. Daseinsvorsorge darf nicht nur unter Wettbewerbsgesichtspunkten betrachten werden.

6. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft ist wirksam und konsequent zu fördern. Im Rahmen der Europa 2020-Strategie müssen verbindliche Ziele mit Fristen zur Reduzierung der Entgeltunterschiede vereinbart werden ebenso wie Vorgaben für die gleichberechtigte Besetzung von Führungspositionen. 
Zweitens: Verwirklichung einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik
7. In der EU müssen innovative Technologien und Produkte angeboten werden, die ein Wirtschaftswachstum bei verringertem Energie- und Ressourcenverbrauch, sowie bei einem geringen Emissionsgrad ermöglichen. Um die Umgestaltung und Modernisierung der Wirtschaft zu fördern, auch unter dem Aspekt, dass mit dem Einsatz fortschrittlicher Verfahren die Produktionskosten der Unternehmen gesenkt werden, sollten sich Mindeststandards jeweils am Top-Runner-Ansatz ausrichten und auch entsprechende Orientierungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge sowie in Zusammenhang mit Beihilfen gelten. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe in Europa sollen zukünftig soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt werden.
8. Die Bundesregierung wird aufgefordert mit den europäischen Partnern Möglichkeiten zu sondieren, wie ca. 1 Prozent des europäischen BIP für zusätzliche Investitionen generiert werden kann, um die dringend gebotene Belebung des innereuropäischen Handels - zu fördern. 

9. Mehr unternehmerische Investitionen in Europa sind dringend erforderlich, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Rahmenbedingungen für eine neue Gründungskultur in Europa sind zu verbessern und ein Konzept zur Förderung des europäischen Mittelstandes (KMU) ist grundsätzlich sinnvoll. Notwendig sind europäische Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftspolitik, u.a. die Sicherstellung einer ausreichenden Unternehmensfinanzierung und eine Einigung auf Prinzipien für die steuerliche Förderung von Forschungsanstrengungen über Steuergutschriften (Tax credits).
10. Die schweren Krisen auf den internationalen Finanzmärkten haben deutlich gemacht, wie notwendig ein regulativer Rahmen ist. Die derzeitige Regulierung der Finanzmarktakteure in Europa steht in keinem adäquaten Verhältnis zu den potenziellen Risiken, die vom Anlageverhalten und den Finanzinstrumenten für den europäischen Wirtschaftsraum ausgehen. An strengeren Auflagen zur Transparenz bei Spekulationsgeschäften führt kein Weg vorbei. Dazu gehört zumindest auch die Stärkung der Koordination der nationalen Finanzaufsichtsbehörden. Voranzutreiben ist das Projekt einer europäischen Finanztransaktionssteuer, durch deren Einnahmen die Kosten der Krisenbewältigung mit den Verursachern auf dem Finanzmarkt geteilt würden. Neben der Verbesserung der Eigenkapitalanforderungen und der Überprüfung der Bilanzierungsregeln, soll in den Rating-Agenturen die Bewertungspraxis vom Beratungsgeschäft getrennt werden. Selbstverpflichtungen der Finanzmarktinstitutionen sind hier nicht ausreichend. Kreditrisiken müssen künftig besser abgesichert sein, indem Rating-Agenturen und Banken für finanzielle Schäden haftbar gemacht werden können. Hierfür sollte ein aus privaten Mitteln gespeister europäischer Stabilitäts- und Sicherungsfonds eingerichtet werden. Die europäischen Finanzmärkte sollten zu einem stabilisierenden Faktor einer produktivitätsorientierten europäischen Wirtschaft gemacht werden. Die einseitige Orientierung am Shareholder Value verhindert Investitionen und Realkapitalbildung und somit Wachstum und Beschäftigung.

11. In der EU muss ein solidarischer Energiebinnenmarkt bei angemessener Lastenteilung entstehen. Um Energieversorgungssicherheit herzustellen, sollten neue Mechanismen der EU-internen Kooperation bei der Krisenvorsorge geschaffen werden. Mittel für den Ausbau transeuropäischer Energienetze, insbesondere an den Schnittstellen für Leitungen an den Grenzen, müssen aufgestockt werden. Es sollten Investitionen verstärkt werden, die einen hohen gesamteuropäischen Nutzen haben. Darüber hinaus muss der Anteil erneuerbarer Energien durch nationale Maßnahmen und EU-Förderung kontinuierlich erhöht werden. Anstrengungen zur Steigerung der Energieeffizienz sollten intensiviert werden und möglichst durch verbindliche Regelungen auf europäischer Ebene abgesichert werden.

12. Der Umbau zu einer ökologischen und den Anforderungen zur Bewältigung des Klimawandels gerecht werdenden Wirtschaft einschließlich Land- und Forstwirtschaft ist zu verstärken. Dies setzt intensive Anstrengungen bei Forschung und Entwicklung voraus. Dabei ist die Erreichung des bestehenden 3 Prozent-Ziels allein nicht ausreichend. Es muss vielmehr für die Periode nach 2010 eine stärker output-orientierte Zielsetzung gefunden werden. Eine Steigerung der privaten Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung ist ebenfalls dringend geboten. Darüber hinaus bedarf es, um die Ressourcen zu bündeln und qualitative Forschung zu unterstützen, rascher Fortschritte bei der Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums. Eine Senkung der Hürden für die Beteiligung von KMU an europäischen Forschungsprogrammen ist dringend geboten. Eine Modernisierung traditioneller industrieller Zweige auf der Grundlage einer strategischen und ökologischen Industriepolitik in Europa ist voranzutreiben und Leitmärkte der Zukunft – und damit neue wachstumsstrake Branchen – sind auszubauen und neue Absatzmärkte zu erschließen.
13. Allen Menschen muss die Möglichkeit gegeben werden, am nachhaltigen Gesellschaftsmodell teilzuhaben und an der Entwicklung einer kohlendioxidarmen und nachhaltigen Wirtschaftsweise mitzuwirken. Neben der Veränderung der Produktion, Distribution und der Konsummuster orientiert an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung ist es notwendig, den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit zu eröffnen ihren Konsum nachhaltig zu gestalten. Eine bessere Information und mehr Transparenz über Energieeffizienz, ökologische Produkte und Recycling sind unabdingbar. Dies betrifft vor allem die zukünftige Ausrichtung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP).
14. Sich dafür einzusetzen, dass neue Strategien zur Optimierung und Verlagerung der Verkehre – etwa durch eine neue Mobilitätskultur, den Vorrang für umweltfreundliche und energieeffiziente Verkehrsmittel sowie die Entwicklung und Nutzung innovativer Technologien, entwickelt werden. Außerdem soll im Rahmen eines EU-weiten Konzeptes zur E-Mobilität, die Vermarktung von europäischen Elektrofahrzeugen gefördert werden.
15. Der Ausbau und die Verbreiterung der Anwendungsbereiche der Informations- und Kommunikationstechnologie ist voranzubringen, die ihrerseits für den Ausbau der Wissens- und Informationsgesellschaft unverzichtbar geworden ist und bei der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit eine wesentliche Rolle spielt. Angesichts der sich für die Unternehmen ergebenden Vorteile ist zu prüfen, ob es über Regulierungen hinaus einer öffentlichen Förderung bedarf.

16. Zur Absicherung des Binnenmarktes sind wirksame Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten über den Verzicht auf einen gegenseitigen Unterbietungswettbewerb im Lohn- und Steuerbereich und verlässliche hohe nationale und europäische Qualitäts- und Schutzstandards für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu erlangen. Besonders im Bereich der Steuerpolitik sollten die Mitgliedstaaten ihre Koordinierungsanstrengungen fortsetzen, etwa durch Mindeststandards im Bereich der Unternehmenssteuern sowie eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer. Da die Absicherung der Binnenkonjunktur angesichts der zunehmenden Volatilität der Exportmärkte weiter an Bedeutung gewinnt, ist hierzu einerseits die Vollendung des Binnenmarktes durch die Beseitigung aller Hemmnisse für grenzüberschreitende Tätigkeiten wirtschaftlicher Art als auch die umgehende Umsetzung des Binnenmarktrechts durch die Mitgliedstaaten erforderlich.

Drittens: Externe Dimension für eine faire weltweite Partnerschaft stärken
17. Globale Armutsbekämpfung ist Teil einer nachhaltigen europäischen Wohlstandsstrategie. Deshalb ist die externe Dimension der EU für eine faire weltweite Partnerschaft mit Drittstaaten zu stärken. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal Europas gegenüber Drittstaaten ist die Verbindung von individueller Freiheit und solidarischer Gemeinschaft. Die Attraktivität des europäischen Modells ergibt sich aus der demokratischen Legitimation des gemeinsamen Handelns, aus dem hohen Stellenwert des Individuums und seiner Rechte, sowie aus der Fähigkeit zur Kooperation mit anderen.

18. Die EU muss sich in Übereinstimmung mit den Millenniumsentwicklungszielen der Vereinten Nationen als aktiver Teil einer globalen Entwicklungspartnerschaft verhalten. Im Rahmen der internationalen Verpflichtungen der europäischen Entwicklungszusammenarbeit ist für einen verbindlichen Stufenplan zur Erhöhung der öffentlichen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance, ODA) zu sorgen. Für Deutschland bedeutet dies eine ODA-Quote von 0,51 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2010 (die bisher nicht erreicht wird) und eine Steigerung auf 0,7 Prozent bis 2015. Die EU muss sich für die Durchsetzung fairer Handelsbeziehungen auf der Grundlage der ILO-Kernarbeitsnormen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) und bei bilateralen Handelsabkommen unter Berücksichtigung der Einhaltung sozialer, ökologischer und menschenrechtlicher Aspekte einsetzen. Zur Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung müssen alle handelsverzerrenden Markt-Stützungen insbesondere im Agrarbereich abgeschafft werden, damit die Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern zu fairen Bedingungen ihre Waren produzieren und auf dem Markt anbieten können. 

Viertens: Governance verbessern
19. Die Mitgliedsländer müssen sich zum Zwecke einer Wirtschaftsregierung, im Sinne einer verdichteten Koordination, im Rahmen des in Artikel 121 AEUV festgelegten Verfahrens dafür einsetzen, die hier beschriebenen Forderungen als Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union zu verankern und durchzusetzen. Zu diesem Zwecke sollte möglichst bald eine Verordnung gemäß Artikel 121 Absatz 6 AEUV verabschiedet werden, in der die Einzelheiten des Verfahrens dieser verdichteten Koordination festgelegt werden. Darin sollte auch die Bereitstellung von EU-Fördergeldern als Anreizmechanismus und ihre Kürzung als Sanktionsmechanismus vorgesehen sein.

20. Die stärkere Koordinierung der Politiken von Mitgliedstaaten mit ähnlichen Wohlfahrtsarrangements würde die Lerneffekte gegenüber dem bisherigen Ansatz deutlich erhöhen, der für alle Mitgliedstaaten dieselben Ziele formuliert. Dadurch würden auch Versuche eines von außen oktroyierten Pfadwechsels der national determinierten Sozialpolitiken unterbunden.

21. Die Offene Methode der Koordinierung, bei der Reformansätzen und Ergebnissen durch die Festlegung von Zielwerten und Indikatoren verglichen und durch den Austausch guter Erfahrungen gegenseitiges Lernen ermöglicht wird, hat sich nur teilweise bewährt. Die mangelnde Makrokoordination zwischen Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik wird von ihr nicht ansatzweise behoben. Wo der Erfolg auf der Grundlage der freiwilligen Kooperation im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung ausbleibt muss verstärkt auch deren Durchsetzung auf der Grundlage von Rechtsetzung in Erwägung gezogen werden. Auch mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen ist deshalb bei den Gesetzesfolgeabschätzungen über die Prüfung der Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher und eine Sozialverträglichkeitsprüfung hinaus zu prüfen, ob die Ziele statt über eine Förderung auch über europäische Regulierungen erreicht werden können.

22. Weitere Vorschläge zur besseren Rechtsetzung dürfen nicht zu Lasten der öffentlichen Hand gehen. Vor allem aber müssen sie sich neben dem ordnungspolitischen Bedarf auch am Gemeinwohl orientieren. 

23. Die Einbindung der unterschiedlichen Ebenen sowie der Sozialpartner, der gesellschaftlichen Akteure und die Stärkung des Europäischen Parlaments sowie der nationalen Parlamente ist Voraussetzung für den Erfolg der Strategie. 

Berlin, den … März 2010
Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
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